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Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/62/621/2 
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24.10.08 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Änderung des Bahnübergangs Evergerstraße in Köln-Flittard 
 

 
Beschlussorgan 
Stadtentwicklungsausschuss 
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Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 03.11.2008       

Stadtentwicklungsausschuss 27.11.2008       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass unter Berücksichtigung der vorbehaltlich sei-
ner Zustimmung fristwahrend abgegebenen Stellungnahme (Anlage 3) der Currenta GmbH & Co. OHG 
die Plangenehmigung für ihr Vorhaben durch die Bezirksregierung Köln bereits am 16.10.2008 erteilt wur-
de. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Die Currenta GmbH & Co. OHG hat beantragt, die Bahnübergangssicherungsanlagen (BÜ-
SA) an der Evergerstraße zu ändern (Erneuerung der Steuerung, Fußgängerschranken beid-
seitig der Hauptschranken). Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Erläuterungsbericht zum 
Antrag (Anlage 2). 
 
Die Bezirksregierung Köln als zuständige Genehmigungsbehörde hat die Stadt im Rahmen 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 74 Abs. 6 VwVfG NRW zur Stellung-
nahme aufgefordert. Die als Anlage 3 beigefügte Stellungnahme, die fristwahrend gegenüber 
der Bezirksregierung Köln und vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtentwicklungsaus-
schusses abgegeben wurde, führt die aus Sicht der Stadt bei der Genehmigung des Vorha-
bens zu berücksichtigenden Belange im Einzelnen auf. 
 
Die Plangenehmigung für das Vorhaben wurde von der Bezirksregierung am 16.10.2008 er-
teilt. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1-3 
 
 
 


